
Schützengesellschaft zu Gnarrenburg e.V. 

von 1856  
 
 

Mitgliedsantrag 
 

Angaben zum Mitglied: 
 
 
Name 

 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
PLZ, Wohnort 

 

 
Geburtsdatum 

 

 
Telefon-Nummer 

 

 
E-Mail 

 

 
Abteilung 

 
 Damen        Jugend        Nord        West        Süd 

 
Geschlecht 

 
 weiblich  

 
 männlich 

 
 
Hinweise: 
Durch seine/ihre Unterschrift erklärt der Antragsteller, stellvertretend bei unter 18jährigen für ihn die 
Erziehungsberechtigten, seinen Beitritt und verpflichtet sich zur Einhaltung der Satzung. Die Satzung und weitere 
Informationen finden Sie im Internet unter: www.sg-gnarrenburg.de 
Änderungen bezüglich der Adress- oder Kontodaten sind unverzüglich dem Verein mitzuteilen. 
 
Beginn der Mitgliedschaft / Beitragsberechnung: 
Als Eintrittsdatum gilt das Datum der Unterschrift.  
 
Besondere Hinweise für Eltern: 
Ich erlaube meiner Tochter/meinem Sohn, an den Veranstaltungen der Schützengesellschaft zu Gnarrenburg e.V. 
teilzunehmen und mit den üblichen Trainingswaffen gemäß Waffengesetz und Sportordnung des deutschen 
Schützenbundes (i.d.R. Kleinkaliber / Luftgewehr) zu trainieren. 
 
Datenspeicherung: 
Das Mitglied und der Zahlungspflichtige sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinszwecke per EDV 
gespeichert werden. Der Verein wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung verwenden und nicht 
an Dritte weitergeben. 
 
Ansprechpartner: 
Präsident: Detlef Groth, Birkenweg 2, 27442 Gnarrenburg, Tel: 04763/62266
Geschäftsführer: Bernd Witte, Seestr. 17, 27442 Gnarrenburg, Tel: 04763/8254
 
Unterschrift Mitgliedsantrag:  
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift  

(Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
 
  



Schützengesellschaft zu Gnarrenburg e.V. 

von 1856  
 
 

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
- Wiederkehrende Zahlung - 

 
Anlage zum Mitgliedsantrag von:  
 
Name 

 

 (Sofern auf einem separaten Blatt gedruckt und nicht Rückseite des Antrags, unbedingt angeben) 

 
SEPA-Lastschriftmandat /  Fälligkeitsavis: 
Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge wird mit dem Zahler ein SEPA-Lastschriftmandat abgeschlossen. Der Beitragseinzug 
erfolgt immer innerhalb der beiden ersten Monate eines jeden Kalenderjahres. Falls sich der Einzugstermin auf ein 
Datum nach dem 28.02. eines Jahres verschieden sollte, wird darüber auf der Homepage www.sg-gnarrenburg.de 
unter dem Menüpunkt SEPA informiert. 
 
Die Gläubiger-ID lautet DE38ZZZ00000127519, als Mandatsreferenz gilt die Vereinsnummer. 
 
 
Ich/Wir ermächtige(n) die Schützengesellschaft zu Gnarrenburg e.V., Zahlungen von 
meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die von der Schützengesellschaft zu Gnarrenburg e.V. auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Mir ist bekannt, dass bei einer Rücklastschrift die 
Einzugsermächtigung sofort gelöscht wird. 
 
 
Angaben Kontoinhaber / Zahler 
 
Name Kontoinhaber 

 

 
Straße, Hausnummer 

 

 
PLZ, Wohnort 

 

 
IBAN 

 
DE 

 
BIC 

 

 
 
 
Unterschrift SEPA-Lastschriftmandat: 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
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